
Umschulung wann richtig? Grundschule!
Beitrag von „pepe“ vom 27. September 2005 18:48

Die Regelung in Sachsen ist so:

Zitat

Soweit ein Schulbezirk oder ein Einzugsbereich besteht, hat der Schüler die Schule zu
besuchen, in deren Schulbezirk oder Einzugsbereich er wohnt. Dies gilt nicht für
Schüler, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen. Auf Antrag der Eltern oder des
volljährigen Schülers soll der Schulleiter der aufnehmenden Schule bei Vorliegen
wichtiger Gründe, insbesondere wenn

1. pädagogische Gründe dafür sprechen,
2. besondere soziale Umstände vorliegen,
3. die Verkehrsverhältnisse es erfordern oder
4. die Berufsausbildung wesentlich erleichtert wird,

Ausnahmen von Satz 1 zulassen. Vor der Genehmigung einer Ausnahme von der Pflicht
zum Besuch der Schule des Schulbezirks ist die Zustimmung des Regionalschulamtes
einzuholen.

Das steht im §25  Schulgesetz für den Freistaat Sachsen
Tja, dann würde ich mal mit dem Schulamt telefonieren...
Gruß,
Peter

P.S.: Die abgebende Schule hat also keinen Einfluss, es sei denn, die Schulleiterin hat Einfluss
auf's Schulamt.
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